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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.05.2003 

Geschäftszahl 

99/15/0101 

Rechtssatz 

Preisnachlässe, die in einer Höhe gewährt werden, wie sie auch im normalen Geschäftsverkehr ohne Rücksicht 
auf ein Dienstverhältnis eingeräumt werden, stellen keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 


